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Die Änderungen im Antiterrorgesetz der Türkei

Zusammengefasst enthält das neue Antiterrorgesetz der Türkei folgende Bestimmungen:
· Veröffentlichungen, mit denen der Terrorismus unterstützt wird, werden mit einer Haftstrafe zwischen einem und drei Jahren belegt. Herausgeber können ohne direkte Tatbeteiligung aufgrund von Terror unterstützenden Beiträgen zu zwischen 1.000 und 10.000 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt werden (ca. 5.000 bis 500.000 Euro). 

· Werbung für eine terroristische Organisation wird mit einer Haftstrafe zwischen einem und fünf Jahren bestraft. 

· Medienorgane, die für eine terroristische Organisation werben, können per staatsanwaltschaftlichem Beschluss für einen Zeitraum bis zu einem Monat verboten werden. 

· Tätigkeiten wie das Legen von Waldbränden, Schmuggel sowie die illegale Verbringung von Kulturgütern ins Ausland, die zum Zweck des Terrorismus begangen werden, werden nach dem Antiterrorgesetz bestraft. 

· Vermummung, das Vorzeigen von Symbolen terroristischer Organisationen, Parolenrufe oder das Tragen von Uniformen mit Organisationsemblemen auf Aktionen werden mit einer Haftstrafe zwischen einem und fünf Jahren bestraft. 

· Vor den Schweren Strafgerichten, die sich mit terroristischen Straftaten befassen, werden auch Minderjährige über 15 Jahren verurteilt. 

· Ein Tatverdächtiger kann während der Ingewahrsamnahme nur über einen Anwalt verfügen. Das Recht auf anwaltlichen Beistand kann für 24 Stunden verweigert werden. 

· Das anwaltliche Recht auf Akteneinsicht kann per Gerichtsbeschluss eingeschränkt werden. 

· Gespräche zwischen Tatverdächtigem und Anwalt können überwacht werden. 

· Im Antiterrorkampf Tätige können selbst nach Beendigung ihrer Aufgabe Schusswaffen einsetzen, um einen Angriff abzuwehren. 

· Sicherheitskräfte können bei Operationen sofort Schusswaffen gegen solche einsetzen, die sich dem Befehl zur Kapitulation widersetzen. 

(Quelle: Milliyet, 7.8.2006, ISKU)
Kongra Gel und HPG unterzeichnen Anti-Minen-Abkommen

Kongra-Gel und HPG unterzeichneten Mitte  Juli in Genf des Antiminenabkommen „Genfer Appell“. Dies ist nach 1995, als die PKK die Genfer Konventionen unterzeichnete, ein weiterer bedeutender Schritt der kurdischen Bewegung in der Anerkennung des humanitären Völkerrechts. Wir dokumentieren die Presseerklärung des „Genfer Appells“ und einen Artikel der Neuen Züricher Zeitung. (rub)
Kongra-Gel/HPG verpflichten sich, auf Antipersonenminen zu verzichten

Der Kurdische Volkskongress (Kongra-Gel)/Volksverteidigungskräfte (HPG), auch bekannt unter Arbeiterpartei Kurdstans (PKK), hat sich mit der Unterzeichnung des Genfer Appells auf den totalen Verzicht von Antipersonenminen festgelegt. „Unsere Organisation hat eine Reihe von Jahren die Verwendung von Landminen diskutiert. Wir haben uns jetzt für den Stopp der Verwendung von Antipersonenminen entschieden, weil wir festgestellt haben, dass diese feige Waffe sich gegen unseren Kampf und unsere Prinzipien richtet“, sagte Zubeyir Aydar, Präsident des Kongra-Gel. „Antipersonenminen wirken gegen Zivilisten und lösen nicht wieder gutzumachende Schäden aus, oft lange nach dem die Kämpfe vorüber sind“, fügte Fehman Hüseyin, HPG-Kommandant, hinzu. „Deshalb setzen wir ferngesteuerte Waffen ein, nicht länger Antipersonenminen.“ Einige Tausend Menschen sind durch Minen getötet oder verletzt worden. Der Kongra-Gel/HPG hat einen bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat 1984 begonnen. Beide Parteien benutzten Minen, besonders in den überwiegend kurdisch besiedelten Gebieten im Südosten des Landes. Zusätzlich sind die Grenzen zu Syrien, Irak, Iran und Armenien von der türkischen Armee vermint worden. Die Türkische Republik trat 2003 der Ottawa Konvention gegen Landminen bei. „In der gegenwärtigen Situation der aktiven Kämpfe und keiner Aussicht auf Frieden, ist die Entscheidung des Kongra-Gel/HPG auf Verzicht der Antipersonenminen bedeutend“, sagte die Präsidentin des Genfer Appells, Elisabeth Reusse-Decrey. „Es zeigt den Willen des Kongra-Gel/HPG, sich auf bestimmte Richtlinien der Kriegsführung festzulegen, um die Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen der Landminen zu schützen. Wir verfolgen die Durchführung dieser humanitären Verpflichtung und ersuchen die Regierung der Türkei, diese Arbeit grundlegend zu unterstützen.“ Der Genfer Appell ist eine internationale humanitäre Organisation mit dem Ziel, nicht staatliche bewaffnete Gruppen gegen den Mineneinsatz zu verpflichten. ... Jetzt haben mit dem Kongra-Gel/HPG 29 bewaffnete Gruppen die Verpflichtungserklärung unterschrieben.

(Quelle: www.genevacall.org, eigene Übersetzung)
Kurdische Partei verzichtet auf Minen

Der politische Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), der Kurdische Volkskongress (Kongra-Gel), will künftig auf den Einsatz von Antipersonenminen verzichten. Die Organisation unterzeichnete am Dienstag in Genf den sogenannten Genfer Appell, der den Einsatz von Antipersonenminen verbietet, wie das die Ottawa-Konvention für Staaten vorsieht. Dieser Entscheid sei umso bedeutender, als sich die Kurdenorganisation in einem Konflikt befinde, sagte Elisabeth Reusse-Decrey, die Präsidentin der Nichtregierungsorganisation Genfer Appell. Diese hatte während fünf Jahren mit der Kurdenorganisation verhandelt. Vor drei Wochen war Reusse-Decrey in die Berge Kurdistans gereist, wo auch der Kommandant des militärischen Arms von Kongra-Gel, Fehman Hüseyin, den „Genfer Appell“ unterzeichnete. ... Mit der Unterzeichnung verpflichten sich nichtstaatliche Akteure außerdem, verminte Gebiete zu räumen und allfällige Bestände an Antipersonenminen zu vernichten. Regierungen sind durch die Ottawa-Konvention ebenfalls zu diesen Maßnahmen verpflichtet. Mit der Unterzeichnung des „Genfer Appells“ wolle seine Organisation etwas zum Frieden beitragen, sagte Zubeyir Aydar, der Vorsitzende von Kongra-Gel. ... Kongra-Gel setze seit 1998 keine Antipersonenminen mehr ein. Kurdistan, durch dessen Gebiet die Grenzen des Iraks, von Syrien, der Türkei und von Iran verliefen, sei eines der am stärksten verminten Gebiete, sagte er weiter. Daher setze sich Kongra-Gel für die Minenräumung ein. Entlang der Grenze zwischen der Türkei und Syrien etwa sei eine halbe Million Menschen von der Verminung landwirtschaftlich nutzbaren Landes betroffen. Die Organisation Genfer Appell wird weiterhin mit Kongra-Gel zusammenarbeiten, um das Abkommen umzusetzen. Reusse-Decrey sagte, sie hoffe, dass sich auch die türkische Regierung anschließe, damit die Region minenfrei werde. Die Türkei trat der Ottawa-Konvention 2003 bei. Aydar forderte die türkische Regierung auf, die Konvention einzuhalten und internationalen Organisationen zu erlauben, die Minenräumung zu kontrollieren. Er appellierte außerdem an internationale Organisationen, die Türkei zum Dialog mit Kongra-Gel aufzufordern. ... Weiter rief Aydar Syrien und Iran auf, der Ottawa-Konvention beizutreten. Auch der Irak ist noch nicht Mitglied der Konvention. Die irakischen Kurdenparteien waren dem „Genfer Appell“ allerdings schon 2002, noch zur Zeit von Saddam Hussein, beigetreten.

(Neue Zürcher Zeitung, 19.7.06)
Bombenanschläge und Militär: Neue Ermittlungen

Nach dem Attentat von Semdinli kommen immer neue Enthüllungen über bombenlegende Militärs und ihre Banden auf. Im Juli brüstete sich der pensionierte General Tokat, in Diyarbakir und Umgebung Bombenanschläge befehligt zu haben. In Ankara flog eine Terrorgruppe auf, der mehrere Offiziere angehören. Hier eine Zusammenstellung letzter Meldungen. (rub)
Neue Bande in Ankara aufgeflogen

Bei Razzien in Ankara von Einheiten der polizeilichen Antiterrorabteilung sind elf Personen festgenommen worden, darunter drei Offiziere. Beschlagnahmt wurden vier ferngesteuerte C-4-Bomben, Waffen sowie Dokumente, die auf die Organisiertheit der Bande hinweisen, so ein Text über einen Treueschwur, in dem sich die Mitglieder der so genannten „Atabey Guerilla Gruppe“ dazu verpflichten, „unserem Vaterland und unserer Nation jederzeit und unter jeder Bedingung verbunden zu bleiben, seine Interessen zu verteidigen und die uns anvertraute Fahne bis zum letzten Blutstropfen zu schützen“. Unter den Dokumenten sollen sich außerdem Lagepläne über die Zufahrtsmöglichkeiten zum Haus von Ministerpräsident Erdogan befinden.

(Quelle: ANF, 31.05.2006)
Ex-General gesteht Bombenanschläge

Die Geständnisse des pensionierten Generals und MHP-Mitglieds Altay Tokat in einer türkischen Zeitschrift, er habe in Diyarbakir und Umgebung zu Zeiten des Ausnahmezustandes Bomben legen lassen, haben in der Türkei zu Diskussionen geführt. Anwaltskammer und Menschenrechtsorganisationen kündigten an, Strafanzeige zu stellen und riefen den Generalstab und die Regierung zum Handeln auf. Tokat hatte erklärt: „Auch ich habe in meiner Zeit an ein, zwei kritischen Punkten Bomben legen lassen. Es ging mir darum, eine Botschaft zu geben. Die Beamten und Richter, die aus dem Westen in die Region kamen, begriffen nicht den Ernst der Lage. Sie versuchten, die Sache leicht zu nehmen und bewegten sich vollkommen willkürlich. Um sie auf Linie zu bringen, habe ich in der Nähe ihrer Wohnsitze zweimal Bomben legen lassen.“ Die Anwaltskammer Diyarbakir sowie die Zentrale des Menschenrechtsvereins IHD in Ankara bereiten jetzt eine Strafanzeige gegen den pensionierten General vor und fordern eine Aufklärung der Vorfälle. Insbesondere der Generalstab müsse zu diesem Thema aktiv werden, erklärte der IHD-Vorsitzende Yusuf Alatas. Es sei wenig wahrscheinlich, dass eine Initiative von Zivilgesellschaft und Justiz an diesem Punkt zu Ergebnissen führe, da Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt hätten, dass eine staatsanwaltliche Anklageschrift gegen Militärs zu einer Beendigung des Berufslebens der Staatsanwälte führe. „Die Anklageschrift im Semdinli-Prozess ist bekannt. Es wäre übertriebener Optimismus, wenn man davon ausginge, dass unter den gegebenen Umstände die zivile Justiz etwas ausrichten kann.“ Im Semdinli-Prozess war der zunächst zuständige Staatsanwalt mit einem Berufsverbot belegt worden, nachdem er eine umfassende Anklageschrift verfasst hatte, die sich auch gegen verantwortliche Militärs richtete. 

Der CHP-Abgeordnete Esat Canan aus Hakkari, Mitglieder der parlamentarischen Menschenrechtskommission und der parlamentarischen Kommission, die sich mit dem Semdinli-Fall befasst hatte, bezeichnete die Verlautbarungen des Ex-Generals als „Geständnis für Semdinli“: „Diese Erklärung bestätigt den Semdinli-Vorfall und ist Ausdruck dafür, dass nicht nur in Semdinli, sondern auch die 18 Bombenanschläge in Hakkari in ähnlicher Weise durchgeführt wurden. Das ist natürlich keine Überraschung, die Bürger wissen das ohnehin. Wichtig ist, dass erstmalig ein Verantwortlicher dazu ein Geständnis ablegt.“ 

Der Generalstab hat unterdessen Ermittlungen zu dem Fall begonnen, wie auf seiner Internetseite bekannt gegeben wurde. Die MHP hat sich von ihrem einstigen Vorstandsmitglied Tokat distanziert.

(Quelle: ANF/DIHA, 28.07.06, ISKU)
Generalstab leitet Ermittlungen gegen General ein

Die Erklärung des pensionierten Generals Altay Tokat, er habe während seines aktiven Dienstes Bomben in der Nähe der Häuser von neu aus dem Westen in die Ostprovinzen versetzten Richtern und Beamten explodieren lassen, um ihnen den Ernst der Lage zu verdeutlichen, wird voraussichtlich ein rechtliches Nachspiel haben. Zwar verteidigte Tokat sein Vorgehen mit dem Hinweis, es habe sich um ungefährliche Übungsbomben gehandelt und damit kein Rechtsbruch vorgelegen, doch neben der Empörung über das Vorgehen des Generals wird auch die Gefahr gesehen, dass es zu Propagandamaterial für die PKK wird.

(Quelle: Radikal, 29.7.06)
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen General Tokat

Die Staatsanwaltschaft Diyarbakir hat Ermittlungen gegen den pensionierten General Altay Tokat eingeleitet, der sich öffentlich damit gebrüstet hatte, in seiner Dienstzeit in der kurdischen Region Bombenanschläge befehligt zu haben.

(Quelle: ANF, 31.07.2006, ISKU)
Bewertung der Vorfälle ab 28.3.06 in der Provinz Diyarbakir

Von einer Arbeitsgruppe der Anwaltskammer Diyarbakir

[...] Im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Provinz Diyarbakir, die nach der Tötung von 14 PKK/HPG-Mitgliedern in Bingöl/Mus am 24. März 2006 und der anschließenden Beerdigung von vier Organisationsmitgliedern in Diyarbakir stattfanden, ist folgendes festgestellt worden: zehn Menschen verloren aufgrund des Einsatzes extremer Gewalt der Sicherheitskräfte ihr Leben. Über 500 Personen wurden verletzt. An über 500 Geschäften entstand Sachschaden. 203 Minderjährige im Alter von zwölf bis 18 Jahren und 364 Erwachsene wurden wegen Beteiligung an gewalttätigen Aktionen festgenommen. Gegen 398 Personen davon wurde Haftbefehl ausgesprochen. Übereinstimmende Aussagen und ärztliche Atteste belegen, dass die Sicherheitskräfte bei der Festnahme der Verdächtigen unangemessene Gewalt eingesetzt haben und die Festnahmeeinheiten auf dem Weg zu den Gefangenensammelstellen und in denselbigen rechtswidrige Handlungsweisen wie Misshandlung und Folter angewendet haben. [...]

1. Das Problem

Ein Teil der Bevölkerung der Region, die Schwierigkeiten beim Gebrauch demokratischer Rechte erlebt und unter ungelösten Problemen auf wirtschaftlich-sozialem Gebiet leidet, hat bei Vorfällen, die sich nach der Ermordung von 14 PKK/HPG-Mitgliedern ereigneten, unter dem Einfluss von jahrelang angesammelten Problemen eine Reihe illegaler Aktionen durchgeführt. Dabei gingen die Sicherheitskräfte zunächst umsichtig vor und versuchten dann, die Aktionen mit unangemessener Gewalt zu unterdrücken. Die Aktionen gerieten außer Kontrolle und führten zum Tod von vielen zivilen Bürgern und zur Verletzung von vielen Bürgern und Angehörigen der Sicherheitskräfte. Die Vorfälle blieben nicht auf die Provinz Diyarbakir beschränkt, sondern griffen auf die benachbarten Provinzen über und entwickelten sich unkontrolliert.

Die Vorfälle gewannen mit der unrechtmäßigen Behandlung der in die Vorfälle verwickelten Personen eine besondere Dimension. Bereits bei der Festnahmeprozedur sind intensive und ernste Rechtsverletzungen festgestellt worden. Damit hat die Türkei gegen mehrere internationale Abkommen verstoßen.

2. Der Hintergrund

Die Bevölkerung Südostanatoliens lebt seit 1984 in einer Atmosphäre des Krieges. Die Existenz von politischen Problemen, die seit vielen Jahren nicht gelöst werden konnten, das Fehlen einer wirksamen Lösung in der kurdischen Frage sowie fehlende ernsthafte und stabile Lösungen für die wirtschaftliche Situation der Region haben dazu geführt, dass die Bevölkerung sich dem Staat und damit politischen Autoritäten fern fühlt. Selbst die harmlosesten Forderungen der Bevölkerung, die den Verlust der eigenen Sprache, Identität und ethnischen Existenz fürchtet, werden dahingehend ausgelegt, dass die Türkei geteilt werden soll. Somit wird versucht, diese Forderungen unverzüglich zu unterdrücken. Bei Beachtung der Form, mit der die Vorfälle begonnen haben und mit der dagegen interveniert wurde, sticht die Existenz der erwähnten Problemfelder und der Einfluss auf beide Seiten ins Auge. [...]

Durch die bei den gewalttätigen Aktionen im Zusammenhang mit den am 28. März 2006 beginnenden Vorfällen stattgefundenen Rechtsverletzungen hat die Bevölkerung der Region, die seit langer Zeit einen blutigen Konflikt erlebt, ihren Glauben an die Gerechtigkeit nahezu verloren. Zur Unruhe und Besorgnis in der Bevölkerung trägt auch die Schwierigkeit bei, objektive Informationen zu erhalten sowie die einseitige und unzureichende Medienberichterstattung.

Die Anwaltskammer Diyarbakir hat das Ziel, die Souveränität der Justiz und den Respekt vor den Menschenrechten in der Gesellschaft zu verankern. Auch in Anbetracht der Erwartungen in der Bevölkerung müssen dafür die Faktoren heraus gearbeitet werden, die zu den Gewaltaktionen geführt haben. Der schwere Schaden, der dadurch im sozialen Gedächtnis entstanden ist, muss behoben werden. Eine Feststellung der im Verlauf der Vorfälle stattgefundenden Rechtswidrigkeiten sowie wirksame Ermittlungen dazu sind unablässlich. [...]

Das Vorgehen der Sicherheitskräfte: Einsatz von Schusswaffen

Das Vorgehen der Sicherheitskräfte zu Beginn der Vorfälle war zunächst gemäßigt. Es wurde darauf geachtet, keine Schusswaffen einzusetzen. Als die Vorfälle jedoch nicht abrissen, wurden bereits am ersten Abend Schusswaffen eingesetzt. [...]

Festnahmeprozedur

[...] Auf dem Weg zu den Gefangenensammelstellen sowie in diesen wurde von den Sicherheitskräften unangemessene Gewalt eingesetzt. Zu beobachten waren tätliche Angriffe von jeweils mehr als einem Polizeibeamten mit Schlagstöcken, Eisenstangen, Waffen, Steinen u.a. Gegenständen auf den Kopf und den Rücken der Festgenommenen, die einen lebensgefährlichen Eingriff darstellten.

Aussagen zu Folter

Die Festgenommenen wurden in den Gefangenensammelstellen systematisch gefoltert. Dieses illegale Vorgehen ist über Aussagen der Verdächtigen vor der Staatsanwaltschaft und im Verhör, ärztliche Attests, Protokolle von Verteidigergesprächen und Fotos von Freigelassenen belegt.

Angewendete Foltermethoden:

· Schläge 

· Herabsetzung/Beleidigung 

· Todesdrohungen 

· Sexuelle Übergriffe 

· Messerstiche 

· Abspritzen mit kaltem Wasser 

· Zigaretten auf Körper ausdrücken 

· Fesseln der Hände und Verbinden der Augen 

· Ausziehen und auf kaltem/nassem Beton warten lassen 

· Nicht hinsetzen lassen 

· Zwang, die Nationalhymne zu singen 

· Zwang, die türkische Fahne anzusehen 

· Nicht auf die Toilette gehen lassen 

· Nicht schlafen lassen 

· Keine Versorgung mit Essen und Trinken 

· Zwang zum Niederknien 

· Zwang, stehend die Wand anzuschauen [...] 

Weitere Entwicklungen

Mit der Beendigung der Proteste am Nachmittag des 31. März 2006 gewannen die Sicherheitskräfte die Kontrolle über bestimmte Straßen und Stadtteile und führten willkürliche Hausdurchsuchungen durch, wobei weiterhin unkontrollierte Gewalt eingesetzt wurde. Über Aufnahmen, die die Sicherheitskräfte vom Boden und aus der Luft im Verlauf der Auseinandersetzungen aufnahmen, fanden weitere Durchsuchungen in den Häusern identifizierter Personen statt. Auch im Zeitraum der Erstellung dieses Berichts wurden die Durchsuchungen fortgesetzt. [...]

Bewertende Zusammenfassung

Der Wandel auf dem Weg der Türkei zu einem Rechtsstaat wird nicht erfolgreich vollzogen. Die Erneuerungen und Veränderungen im Rahmen der EU-Anpassungsgesetze sind oberflächlich geblieben. Die behaupteten Verbesserungen zum Thema Folter- und Misshandlungsverbot entsprechen nicht der Realität. [...]

Die Gründe dafür liegen darin, dass noch keine vorbeugenden Dienste bei sozialen gewalttätigen Vorfällen entwickelt worden sind, ein bestimmter Teil der Sicherheitskräfte die Gesetzeslage und besondere Regelungen zu bestimmten Themen immer noch nicht verinnerlicht hat, die Achtung vor den Menschenrechten das gesellschaftliche Leben nicht vollständig bestimmt und die Exekutive keine schnelle und greifbare Arbeit im Ermittlungs- und Verurteilungsprozess in Bezug auf Aussagen zu Folter und Misshandlung leistet.

Als Resultat bleibt festzuhalten, dass eine zunehmende Entfernung von den Begriffen Rechtsstaat und Demokratie stattfindet, die chronische Züge annehmen wird, solange zum Thema Rechtsverletzungen keine wirksamen Ermittlungen geführt und die Täter bestraft werden. Dadurch vertiefen sich gesellschaftliche Brüche, Individuen werden zu „anderen“ und die Gewaltbereitschaft wird zunehmen. [...] Die Anwaltskammer Diyarbakir lehnt Gewalt gleichgültig von welcher Seite ab. Gewalt darf nicht Methode sein. [...] Dem Staat fällt eine wichtige Aufgabe zum Punkt Respektierung der Menschenrechte in der gesamten Gesellschaft zu. Wir sind davon überzeugt, dass eine Vermeidung der in diesem Bericht aufgezeigten Vorfälle nur möglich ist, wenn zu den Themen kurdische Frage und kulturelle Rechte wirksame und dauerhafte Lösungen entwickelt werden. [...] Um eine partizipatorische Demokratie tatsächlich umzusetzen und damit die Forderungen der Bevölkerung der [kurdischen] Region im Parlament vertreten werden können, muss die Regierung die Wahlhürde aufheben oder auf ein vernünftiges Maß senken.

In Anbetracht der Situation in der [kurdischen] Region muss die Regierung ein „Amnestiegesetz“ erlassen, das es den Organisationsmitgliedern ermöglicht, die Waffen nieder zu legen [...]. Es müssen juristische Regelungen getroffen werden, um Organisationsmitglieder in die Gesellschaft zu reintegrieren. [...]

Anmerkung: Der Arbeitsgruppe gehörten folgende Rechtsanwälte an: Baris Yavuz, Serhat Eren, Cengiz Analay, Rasit Yalçin, Ahmet Özmen, Sahin Altuner, Leyla Vural
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